"Warum das bessere Gesetz?" (Teil 2)
Unkontrollierte Macht ist gefährlich
Schauen wir uns einmal an, worüber alles Landesregierung und Landeshauptmann beschließen: zum Beispiel darüber, wie viele Finanzmittel den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden und damit auch gleich über alle größeren Bauvorhaben der Gemeinden. Denn diesen werden so wenig Mittel zur Verfügung gestellt, dass sie meistens auf Landesbeiträge angewiesen sind. Natürlich auch über alle Vorhaben und Projekte von Landesinteresse, über alle Fachpläne (z.B. Landesverkehrsplan, Müllentsorgungsplan, Sportstättenplan,  …), in denen die Landesentwicklung festgeschrieben ist. Auf der Grundlage dieser Fachpläne entscheidet die Landesregierung dann über den Neubau von Straßen, über den Müllverbrennungsofen, über das Landessportzentrum.

Der Landtag mit seinen 35 Abgeordneten ist zwar für die Gesetzgebung zuständig, aber die Entwürfe für die Gesetze stammen ausschließlich von der Landesregierung und im Landtag wird meist nur das eine und andere oft unwesentliche Detail geändert. Ausnahmen sind zum Beispiel Landesgesetze zu ethnisch heiklen Fragen. Außerdem erläßt die Landesregierung auch die Durchführungsbestimmungen für die konkrete Anwendung der Landesgesetze. Sie spielt also auch in der Gesetzgebung eine zentrale Rolle. Ob das nun gut ist oder schlecht, es ist die Landesregierung, die die Bedingungen diktiert, unter denen wir leben. Deshalb:

Wenn wir Bürgerinnen und Bürger und die vielen Organisationen, die unsere wichtigsten Anliegen vertreten (Gewerkschaften, KVW, Verbraucherschutz, Umweltverbände usw.), wirklich die Entwicklung unseres Landes mitbestimmen oder auch nur immer wieder feststellen wollen, ob Entscheidungen, die uns alle betreffen, von uns auch wirklich mehrheitlich gewollt sind, dann muss auch über Fragen abgestimmt werden können, über die die Landes​regierung entscheidet.  Sei es auch nur, um die Landesregierung zu veranlassen, uns bei der Entscheidungsfindung einzubeziehen,  weil sie mit uns Bürgerinnen und Bürgern rechnen muss.


Gerade das aber ist derzeit nicht vorgesehen! Die Bevölkerung muss die Entscheidungen der Landesregierung hinnehmen: es ist nicht möglich, sie einer Volksabstimmung zu unterwerfen!

Zwar gibt es seit 2005 ein Landesgesetz über die Mitbestimmung durch das Volk, aber es billigt den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu, über Verwaltungsbeschlüsse (Entscheidungen der Landesregierung) abzustimmen, obwohl dies im Artikel 123 der italienischen Verfassung  für die Regionen/Provinzen ausdrücklich vorgesehen ist (und dies z.B. auch der Arbeitnehmer-Flügel der SVP befürwortet hat!). Zuviel ausschließliche Machthoheit wäre damit für die Wenigen, die uns regieren, verloren gegangen!

Das derzeitige Gesetz für die Volksabstimmungen erweist sich als ein zahnloser Tiger, vor dem sich die Mächtigen nicht fürchten müssen, denn:


1.)
Es fehlt vor allem die  Möglichkeit, über die Entscheidungen der Landesregierung abzustimmen und

2.)
die vorgeschriebene hohe Beteiligungsquote an der Volksabstimmung (40 % der Wahlberechtigten) ist kaum erreichbar und verhindert dadurch die Gültigkeit der Abstimmung. (In der Schweiz und in Bayern zum Beispiel gibt es kein Beteiligungsquorum!)


Es ist ja meistens nicht so, dass die Bürgerinnen und Bürger ein ganzes Gesetz „kippen“ oder gar die Gesetzgebung selbst übernehmen wollen, es sollte aber möglich sein, dass über einzelne Beschlüsse der Landesregierung, die für viele Bürgerinnen und Bürger, ganze Gemeinden, Täler oder Gebiete von großer Tragweite sind, das Volk entscheidet (z.B. über den Beschluss zur Flugplatzerweiterung).

Wie sieht also die politische Mitbestimmung auch über jene Fragen, die in der Zuständigkeit der Landesregierung liegen,  in unserem Gesetzesvorschlag, im „besseren Gesetz zur Direkten Demokratie“ aus? (über dessen Einführung 2009 in der Volksabstimmung entschieden wird)

Sie soll möglich sein mit den Instrumenten: 

a) des Referendums, 
b) der Volksinitiative und
 
c) der Volksbefragung. 

Das heißt: das Volk soll unter bestimmten Bedingungen in Volksabstimmungen darüber entscheiden können, 

a)
ob ein von der Landesregierung gefasster Beschluss in Kraft treten soll oder nicht;

b)
ob eine vom Volk vorgelegte Beschlussvorlage, die im Zuständigkeitsbereich der Landesregierung liegt, rechtskräftig werden soll;

c)
oder ob die Haltung der Bevölkerung zu einer Frage, die im Zuständigkeitsbereich der Landesregierung liegt, unverbindlich erhoben werden soll.

Welches sind die Bedingungen für eine Volksabstimmung?
Damit die Bevölkerung in einer Volksabstimmung darüber entscheiden kann, ob ein von der Landesregierung gefasster Beschluss rechtskräftig werden kann,


muss innerhalb von 7 Tagen nachdem der Beschluss gefasst worden ist, ein Antrag auf Referendum gestellt werden (außer in begründet dringlichen Fällen, in denen die Landesregierung mit Zweidrittelmehrheit den Beschluss gleich in Kraft treten lassen kann);



müssen nach eingereichtem Antrag die Promotor/innen, innerhalb 45 Tagen, mit 7.500 Unterschriften das Recht auf Volksabstimmung erwirken.


Der Beschluss der Landesregierung tritt nur dann in Kraft,


wenn kein Referendumsantrag ein gereicht wird,


wenn die nötige Unterschriftenzahl nicht erreicht wird oder


wenn bei der Abstimmung sich 
eine Mehrheit der Bürger/innen für den Beschluss der Landesregierung ausspricht.

Damit eine Volksinitiative, das ist eine vom Volk vorgelegte Beschlussvorlage, die im Zuständigkeitsbereich der Landesregierung liegt, rechtskräftig wird, müssen zur Unterstützung des Antrages auf Volksabstimmung innerhalb von 6 Monaten 10.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt werden.

Damit in einer Volksbefragung der Wille der Bevölkerung zu einer Frage erhoben werden kann, müssen innerhalb von 3 Monaten nach der Zulässigkeitserklärung durch die zuständige Kommission, 5.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt werden.

Die Landesregierung fasst bei jeder ihrer Sitzungen eine Unzahl von Beschlüssen. Welche Beschlüsse dürfen nun einer Volksabstimmung unterworfen werden? Das sind 

a)
alle Beschlüsse, die von Landesinteresse sind;

b)
alle Beschlüsse, die von lokalem oder individuellem Interesse sind, wenn es sich dabei um Beschlüsse handelt, die



Ausgaben über ein Tausendstel (6 Mio. €) oder, bei wiederkehrenden Ausgaben, über ein Fünftausendstel des Landeshaushaltes (30 Mio. €) zum Inhalt haben;



Projekte betreffen, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen;



einzelne Fachpläne bezüglich Landesentwicklungsplanung betreffen;



die Landesregierung selbst als „von Landesinteresse“ erklärt.

Es kann also sowohl über Themen von Landesinteresse, als auch über lokale Fragen abgestimmt werden, die ein bestimmtes Gebiet betreffen. Eine Volksabstimmung kann also nicht nur landesweit abgehalten werden, sondern auch in größeren Gebieten, in denen mindestens 10 % der Bevölkerung ansässig sind, also z. B. im Pustertal. Die kleinste Einheit, in der eine Volksabstimmung abhalten werden kann, sind 10 Gemeinden.

Mit der Referendumsmöglichkeit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass nur solche Beschlüsse rechtskräftig werden, die auch mehrheitlich von der Bevölkerung gutgeheißen werden. Wenn die Bürgerinnen und Bürger eine Kontrollmöglichkeit haben, dann wird die Landesregierung darauf bedacht sein, keinen Anlass für einen Referendumsantrag zu geben. Damit werden im Vorhinein viele Streitfälle, die bis jetzt oft zu langwierigen und kostspieligen Gerichtsverfahren und Verschleppungen von notwendigen Lösungen führen (Mülldeponie Sachsenklemme, Bauschuttrecyclinganlage Branzoll ...), vermieden werden. Und die Erfahrung in Bayern hat gezeigt, dass damit in erheblichem Ausmaß öffentliche Gelder gespart werden.
